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Bericht über die Gesellschafterversammlung der „GAF Active Life 1“ am 08.06.2010 in Hanau:

1. Ablauf der Gesellschafterversammlung
Die Fondsgeschäftsführerin, die Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH, wurde durch ihren alleinigen Geschäftsführer, Herrn Franz Maus-Bankwitz, vertreten. Außerdem war ein Mitglied des Beirats anwesend. 

Die Fondsgeschäftsführung erläuterte zunächst, dass man aufgrund „aktueller“ Sterbetafeln aus dem Jahr 2008 nunmehr davon ausgehe, dass bis Ende 2014 insgesamt Ausschüttungen in Höhe von 114 % (einschließlich der bereits gezahlten 7 %) bezogen auf die Nominalbeteiligungssumme gezahlt werden können. Sollte sich die Lebenserwartung der Versicherten um ein weiteres Jahr erhöhen, könnten allerdings nur noch Ausschüttungen in Höhe von 86,5 % bezogen auf die Nominalbeteiligungssumme erwirtschaftet werden. 

Die Fondsgesellschaft kann nach den Angaben der Fondsgeschäftsführung die laufenden Prämienzahlungen nicht aus den Einnahmen bedienen und musste deshalb einen Kredit aufnehmen. Daher wurde durch die GVA Geno-Vermögens-Anlage-Gesellschaft mbH eine Kreditlinie in Höhe von 15 Mio. € eingeräumt, die bereits in Höhe von knapp Mio. 9 Mio. € in Anspruch genommen worden sei. In diesem und im nächsten Jahr könnten voraussichtlich keine Ausschüttungen gezahlt werden, da zunächst der Kredit zurückzuführen und anschließend eine Liquiditätsreserve anzusparen sei.

Der Beirat berichtete, dass die erste Beiratssitzung in Nidderau, die durch die Fondsgeschäftsführung organisiert worden ist, in einer leerstehenden Wohnung durchgeführt wurde, in der es nicht einmal Licht in den sanitären Einrichtungen gegeben habe. Auch sei dem Beirat von Seiten der Fondsgeschäftsführung keine Einsichtnahme in die Prüfberichte von Ernst & Young gewährt worden. Erst nachdem ein Beiratsmitglied eine Verschwiegenheitserklärung gegenüber Ernst & Young unterzeichnet hatte, konnte dieses Mitglied dann Einsicht nehmen. Ein Wort würde sich in mehreren Prüfberichten wiederfinden: „Unregelmäßigkeiten“. Mehr könne aus haftungsrechtlichen Gründen nicht gesagt werden.

2. Ausblick
Es ist zweifelhaft, ob die Nominalbeteiligungssumme bis Ende 2014 zurückgezahlt werden kann. Hierfür sind mehrere Gesichtspunkte verantwortlich:

Bei der ursprünglichen Prognoserechnung wurde eine „starre“ Sterbetafel für das Jahr 2004 zugrunde gelegt. Daher wurde nicht berücksichtigt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von Jahr zu Jahr steigt. Des Weiteren steigen die Prämien der US-Risikolebensversicherungen im Gegensatz zu in Deutschland üblichen Lebensversicherungsverträgen jährlich um ca. 12 % bezogen auf die bisherige Prämie. Damit befindet sich die Fondsgesellschaft aufgrund der Tatsache, dass die Versicherten länger als erwartet leben, in einer „nach oben offenen Kostenspirale“, die kaum zu kalkulieren ist. Die Erträge sind obendrein nach dem jetzigen Stand als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu versteuern.

Auf der Gesellschafterversammlung wurde in diesem Zusammenhang deutlich, dass von Seiten des genossenschaftlichen Finanzverbundes nicht mit einer finanziellen Entschädigung gerechnet werden kann. Auch gegenüber den Geschäftspartnern in den USA könnten nach Angaben der Fondsgeschäftsführung aufgrund der vertraglichen Regelungen keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.

3. Handlungsmöglichkeiten

Da und sofern es sich abzeichnet, dass die Investoren das eingezahlte Geld nicht in voller Höhe zurückerhalten werden, kämen u.a. Schadensersatzansprüche gegen die beratenden Banken in Betracht.
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